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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher ltnd Usteri
Mitgliedern der gesezgcbeàn Rathe der helvetischen Republik.

Hundert sechs und siebzigstes Stük.
Viertes Quartal.

Luzern/ Freitags den n. October 179«-'

Gesezgebu ng.
ErofsserRatl, ü October.

(Fortsetzung.)
Akermann erneuert mm Cartiers und An-

derwerths Antrag und spricht wider Eschers vor-
geschlagne Taxatitionsmethode, welche die besten
Gemeinden allen Hintersassen verschliessen würde.
Trösch stimmt auch Cartier bei. Erlach er
glaubt den allgemeinen Hauptschlüssel, den Koch
sucht, darin gefunden zu haben, daß man alle
Gemeindgüter aufhebe. S cere tans und Cartiers
vorgeschlagne Auftrage an die Kommission werden
zugleich angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß es die 100,000
Franken, welche man ihm vor der Abreist! von Ara»
bewilligt habe, auf folgende Art benuzte.- 50,000 Fr.
dem Minister des Innern; 20,000 Fr. dem Minister
der Justiz; 10,000 Fr. dem Minister des Kriegswe-
sens.; io,0Oo Fr. dem Minister der äußern Angelegen-
hellen und 10,000 Fr. für sein eigen Bureau.

Gmnr begehrt, daß die Commission, die wegen
dem Unterhalt der fränkischen Truppen und wegen
der Entschädigung der zu sehr damit beladenen Gegen-
den niedergesezt ist, auf nächsten Montag ein Gutach-
ten vorlege, denn da der Ausbruch des Kriegs wieder
mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat, so kennten sich
in einige Gegenden noch mehr Truppen zusammen zie-
hen, und dieselben beynahe ganz erdrücken. Aker-
mann fodert von dieser Commission sobald möglich
Rapport. Huber folgtGmür, ebenso auchSchlumpf
der die Sache um so dringender findet, da gerade die
best patriotischen Gegenden am meisten beladen find.
Wyder und Nuzet folgen ebenfalls. Man bestimmt
der Commission den Dienstag für ihren Rapport.

Heddinger und Schwab entschuldigen ihr
Aussenbleiben durch Krankheit und fodern 14 Tag Ur-
laubvcrlangerung, der ihnen gestattet wird.

Hirt begehrt für 10 Tag Urlaub. Der Namens-
aufruf wird vorgenommen und es finden sich 47 Mit-

gl-eder abwesend. Erlacher fodert, daß die Mit-
gliedcr, welche noch nie erschienen sind, auf dem Ver-
zeichniß durchgestrichen werden. Cap a ni fodert Auf-
Zeichnung der abwesenden Mitglieder. Anderwerrh
kann Er lächern nicht beistimmen, weil wir keine

Volksrcprasentancen auf dem Verzeichniß derselben
durchstreichen, wohl aber dieselben unbezahlt lassen
können, wenn sie abwesend bleiben. Koch stimmt
Er lächern ganz bei, indem er solche erwählte Bür-
ger nicht für Volksrepräsentanten ansehen kann, welche
sich nie an ihren Posten verfügen: er begehrt Rapport
von der hierüber niedergesezten Kommission: dieser
Antrag wird angenommen und der Kommission 8 Tag
Zeit sur- diesen Rapport gegeben.

Hirt erhalt für 10, Sterki, Bäsler und
Egg v. Ellikon für 14 Tag Urlaub.

Senat, 6. Oktober.
Präsident: Usteri.

Der Präsident eröffnet die Sitzung mit den Wore
ten: B. Senatoren; wir eröffuessdie Sitzung unter
den Augen der allwastenvcn und allgüligen Vorsehung.

Nach Beriesung des Verbalprocesses begehrt dcv
Präsident- das Wort. — Die Sitzung, sagt er, sey
heute dem gestrigen Beschlusse gemäß eröffnet worden,
allein gerade aus den nämlichen Gründen aus west
chen gestern Bertbollet seinen Antrag gemacht habe,
trage er nun auf Ruknahme des gestrigen Schlusses
an. Um eben des Werths willen, den Bertbollet auf
die Anruffung des höchsten Wesens legt, um der tie«
fen Verehrung »»^Hochachtung für dasselbe, von der
erdicht minder erfüllt sey, wünsche er, daß diese An-
ruffung hier nicht zur kläglichen Formel werde. Unsere
täglichen Gebete seyen still und in unsern Herzen;
unsere öffentlichen Anrnffungen des höchsten Wesens
seyen seilen und feyerlichen Gelegenheiten ausbewahrt;
was an d«es.n sehr passend ist, kann, zu einer tagst«
chen Formel geworden, sehr unschlklich seyn Wann
es nöthig wäre mehrere Gründe anzuführen, so liesse sich
auf die vielleicht dadurch entstehende unangenehme Ver-



schiedenheit zwischen dem Senat lind dem grossen
Rath aufmerksam machen; auf das Unschikiiche, daß
wir in Luzern anfangen, was in Arau nicht geschehen
ist, u s. w. ; er trägt auf Rüknahme des Beschlusses
an. — Sehr viele Stimmen unterstützen diesen A»
trag. S k o km a nn halt dafür, man hatte allerdings
ohne Unanständigkeit die bisherige Eröffnung ohne Ge-
bet, beibehalten können, aber nun einmsl der Beschluß
gefaßt sey, fände er kS unanständig ihn zurükzuneh

nun; die angeführten Gründe seyen von keinem Ge
wicht, und der grosse Rath werde uns vermuthlich
nachfolgen. Kubli stimmt Ust ri bei; er habe wirk
sich auch selbst den Antrag machen wollen. Bürger
Berthollck, sagt er bat gestern vorgetragen, daß ihm
bri der Einrnttsrede des Präsidenten am besten ge

fallen habe, die Anrufung des göttlichen Beistandes
und Segcns zu unsern vorhabend.» Verrichtungen
und hat desnahen angetragen, daß jede S'tzung nur
<Keder eröffnet werde; warlich, B Senatoren, diese

edlen Empfindungen d s B- BcrthotlctS machen sen

nein Herzen Ehre, und sie fceucten mich unendlich
mich alle Senatoren einmüthig haben ihre Freude hier
üb«' durch gemeinschafttiche Gutheissung des Antrags
bezeuget, indessen hat der eben so rühmlich gememre
Nachtrag des B- Lüthi's v. Langn, daß nämlich eine

gewisse Kebetsformel durch eine Kommission verfaßt
werden mochte, mich in etwas verlegen gemacht, im
dem, wegen ungleichen Reilgionsmeinnngen zulezt m
der allseitigen besten Absicht dennoch etwas zum Vor-
schein kommen könnte, das nicht allgemein applau-
dirt werden dürste, ich glaubte desnahen, B Scna
torcn, da wir hoffentlich alles Männer von guten Re
ligionsgrundsätzen sind, daß jeder seine Seufzer in der

Stille nach l seinem eigensten Herzen einsam machen
kann, und daß somit am besten fiy» möchte, die E>z

zung auf die nämliche Act und Weise zu eröffne».,
wie solches in Arau geschehen ist. Haben uns.re Hand-
fangen, wie ich hoffe, jederzeit das Gepräge von Gott
tcs - und Menschenliebe, von Gerechtigkeit und Billige
feit, so wird der Höchste unsere Bemühungen eben jo
gut segnen, wann wir ihn einsam im Stillen dafür
Huten, als wann wir hier öffentlich beten, welch?
öffentliche Eebetcr sonst vekannlerweise vorzüglich m
die Kirchen und Schulen gehören.

Rahn würde auch zur Rükuahme stimmen, wenn
eine ausführliche und weitläufige Gebetsformcl ware
beschlossen worden; solche haben bei den alten Regie-
rungen statt gesunden, ohne mit grosser Aufmerksam
kett oder Dccenz a»gehört zu werden; da es aber hier

vur um eine kurze Erw-ckung des Herzens, uno An-
rufung des höchste« Wesens zu thun ist, so gesteht er

daß ?r nicht einsieht, warum der Schlich zurükgenoni

m n werden sollte; es konnte auch diese Zurukuahme
unangenehmen Eludruk auf das Publikum haben.

Münger spricht für die Ruknahmc. Vodwer
sagt, die wahre und tiefe Empfindung Berthollets,

habe derselbe Mern nicht allein gehabt sonst würben
nicht alle Mitglieder ihm beigestimmt haben; cr eiinnert
daß auch er die erste allgemeine SiHung » Arau un>
ter Anrufung Gottes eröffnet bade; .r will cS soll
dem Präsidenten jeder mal überlassen seyn, z» chug
vas er gut findet, aber der Beschluß toll weht zurük-
genommen werden. Er au er tritt in B rwollcis
GrundsaNc völlig ein ab r der gestr.ge Beschluß ion. ic
leicht nach und nach zu Rei giousdlspaten führen;
den einest würde das waS gesagt wird zu viel, den

ander» zu wenig fern; der grosse Rail), vîi Hberge»
richlsaof u. s w. iö.Uten es sü- eine nndesch.ivme
oder wohl gar heuchle, stehe Ailffodeniiig zur Nachfolge
ansehen. Er will den Schtt ß zurükachnun, und daß
überall keine Meldung davon im Bnltttm geschehe;
wie sollen unsere Pchcht n er üllcn, das wrcoe dem

höchsten W sen das angenehmste Gebet seyn Vcc<
lh oller fin>ct zwar die >ür die Rak.lahme des

Schlusses vorqerragiien G ünde so wichtig nicht;
dennoch sobald dieselbe etwas gegen die religiösen
Meinungen irgend einer Mitgliedes enthalten kann,
so ist er der erste, der dan neuen Antrag o>S Prust-
deuten folget. Lang glaubt, der orchluß müffe auch

darum zurükg.'nonmien werde», weil ei'e solche Erbst

nung der Sitzung den» Reglenieut Mv.der wa c Kai)
ocrlangr als Ordnuiigomolioii, daß die weite e Kera-
thung bis Montag verschoben werde, da es der Fall
seyn tö.inte, daß der grosse Rath schon heute unserem
gestrigen Beispitte folgen mochte. Dieser Antrag wird
angenommen.

Der Präsident zeigt an daß der fränkische Stadi-
kommandanr nnd die Offiziere der Garnison ihm die

Ehre eines Besuchs erwiegen, und daß er ihnen die-

selbe in, Namen des Senats verdankt habe. Er aIIer
will, was der grosse Rath auch gethan habe, zwei

Saalinspekrore» im Namen des Senats an den ftan«
tischen Kommandanten senden. Reding fände diese

Erwiederung der empfangnen Ehre mit dem was der

Senat sich selbst schuldig ist, nicht ganz verträglich;
man hat einst an den G ncral Schanenburg fiabst nicht

mehr alö zwei Srnaivren gesandt; er glaubt ein Host

iiches Schreiben würde zwekmassiger seyn. Fern»
rod ist gleicher Meaning, er will c n solches Schrei-
den durch den Slawe b othen übersende». Stock-
m nun giaul-l, man sollte das gleiche thun, was der

grosse Rath that. Genhard ebenfalls; der Stadt-
tonnnaudaiit sey der Repräsentant des General Scham
endurg. wie dieser vrrjeiiiae der grossen Nation. LM
tht v Hol. will den Präsidenten, welcher den erhal-
tencii Besuch erwiedern wird, beauftragen, dem Kow<
Mandanten die Dankbarkeit des Senats zu bezeugen.
Dieser Antrag wir angenommen.

Der grosse Rath übersendet nachfolgende Bothi
ichaft des Direktoriums:



Bothfckafè des Vollziehungsdirektoriums der Helvetia
scheu Republik an den grossen Rath des gesege
benden Carps.

Luzern, i. Oktober 1798-

Bürger Geftzgeber!
Das Direktorium beeilt lick euch anzuzeigen, daß

der Obergenerai der französischen Armee in Helvetien
ihm aufgetragen hat, Euch zu bezeugen, wie sehr thu
Euer Décret vom 20. September gerührt habe. In-
dem ihr die Nachricht des beendigten An/ruhrs er
hieltet, erklärtet ihr, daß si ch die frai zösrche Armee
und ihr General, um die Freiheit Helvetiens wohl
verdient gemacht habe.

Der General antwortet heute, dieses Decret sey

die süßeste Belohnung seiner sur die Wiederherstellung
der Ordnung in einem Theile Heivcticns genomme
neu Sorgfalt und Bemüyuugen; er werde sich bcflciî
figcn solches der Armee bekannt zu machen, und die
selbe werde dieses ihres Eifers würdige Zeugniß sehr
erkenntlich aufnehmen, und darin» einen neuen Beweg
gründ finden, solches noch langer zu verdienen. Sein
Schreiben endet mit diesen Worten: Sie dost, diese

Armee, so wie ihr Befehlshaber, daß, indem sich d-e

helvetische Constitut'vn von Tag zu Tag durch die
W-isheit und vaterliche Milde der Regierung beve-

ftige, sie hinführv in den Schweizern nur Brüder er
ducken werde, die bereu seyen in ihr»» Reihen gegen
die gemeinschaftlichen Feinde der Unabhängigkeit der
Völker zu streit?».

Dieses ist, Bürger Gescigcbrr> der Auftrag, dessen

sich das Direktorium bei Euch zu entledigen harte
und der ihm sehr angenehm war

Es ergreift auch diesen Anlaß Euch zu widerho-
len, daß die ersten Agenten der französischen Regie
rung der helvetischen Nation eine Achtung, und den

Regierung ein Zutraue» bezeugen, die wenn es möglich
ist, die Bande welche uns mit der ftanzösischen Nation
vereinen, noch fester zusammenknüpfen werden. Seil
dem Abschluß des Freundschafkslractates scheinen auch
diese Gefühle »och einen lebhafteren Schwung genom
men zu haben.

Republikanischer Gruß ^

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
La harpe.

Im Namen des vollziehenden Direktoriums
der Generalstccctair

Mousson.
Ber Senat bildet sich gcschloßne Sitzung um

einen neuen Fiuanzbcschiuß anzuhören.

Am 7- October war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath', 8 Oktober.
Präsident: E scher.

Secret an im Namen der Bürgerrechtskommis«
sion schlägt vor: 1) da der 11. § des Gutachtens, in
Rüksicht der Beitrage der Gemeindseiniastea zu den Ge,
meindsausgaben hinlänglich bestimmend ley - den ^2.
§ gänzlich auszulasten. 2) Allerfodcrst zu bestimmen,
ob eine Methode festgesczt werden tonne, nach der

die Einzugsgclder in den Gemeinden bestimmt wer«

den können, und 3) Im Fall man eine solche Me<

lhode festsetzen zu können glauben wurde, statt des c?.

und iy. § des Gutachtens folgende Redaction hier»

über anzunchmen.
Z. 13. Jede Gemeinde soll eine Tabelle aufnehmen,

sowol über den Werth der Gemeinds- und Armen«

guter, als über den wirklichen jährlichen Ertrag
derselben, wie es während den lezten 10 fahren
unter die Bürger abgetheilt war.

§. iy. Die Gemeinde wird den allgemeinen Einkauf«
preis selbst bestimme», gegen welchen sie das Mit«
eigenthum an ihren Gemcindsgütern gestatten will;
sie wird dabei auf folgende Art verfahren: 1. Sie
wird anfänglich untersuchen, wie hoch sich way«
rend den lezten 10 Jahren der jedem Burger be-

troffne jährliche Ertrag im mittleren Preis bclau«

sen habe. 2. Dieses mittleren Ertrags izfachcr
Werth wird dann der Einkaufspreis seyn.

§.20. Jede Gemeinde ist gehalten, ohne Aufschub d'.s

qemeldtc Tabelle sowol als die durch sie gemachte

Schätzungen des Einkaufspreises der Verwaltungs«
kamincr ihres Kantons einzusenden, welche nach

genauer Untersuchung diesen Preis für jede Gc«

meindc dieses Kantons vermindern kann, wenn
sie findet, baß er die Berechnung übersteigt und

§..21!" Endlich ^'soll auf gleiche Weise jede Derwâ
tungskammcr alle diese Tabellen, die Einkaufe-preise

sammt den voir ihr beigefügten Abänderungen
von jeder Gemeinde, dem Vollziehungsdirektcrmnr

zur endlichen Bestätigung oder Zurükweisimz
überliefern. ...»Auf Custors Antrag wird beschlossen, diesen

neuen Ancrag der Kommission paragraphweise zu be«

handeln.
Koch sagt, der Vorschlag den die Kommission

matt)?, den 12. § durchzustreichen, sey nicht dem Auf«

trag gemäß, den dieselbe erhalten habe, und welcher

bestimmn darin bestund, über den bcschloßnen 12. Kein»
neue Redaction zu entwerfen, nicht aber einen neuen
Vorschlag über den Gegenstand selbst vorzulegen: er
stimmt dein Vorschlag nicht bei, sondern begehrt, daii
wenigstens durch die Verwaltungskammern etwas fest,

gcsett werde, daß jeder Nichtgemeindsgenoß in jede!

Gemeinde zu den Gemeindsausgaben beitragen soll,

ohne dieß würde» die Nichtgemeindsbütger aller Gleich
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bett zuwider zum augenscheinlichsten Nachtheil der Ge ldie Burger berschkedner Gemeinden sich nicht mehr sa
meindsbürger begünstigt. Die Zweideutigkeit über diez fremd seyn sollen.
Natur der Gemeindsgüter scheint ihm schon durch den

i. § des ursprünglichen Gutachtens gehoben zu seyn
daher soll der 12. K des ersten Gutachtens beibehalten
werden.

Custor stimmt dem heutigen Vorschlag der Kom
misston bei» und fodert einzig in der Redaction die
Umänderung» zugezogne Bürger» statt Nicht
bürg er. Jowini folgt Koch, besonders ans
dem Grund, weil sich sonst auch Fremde einige Feit
unter den zu günstigen Bedingungen der Nichtge
meindsaenosseu aufhatten, und in die Gemeinden em
fetzen konnten.

Schlumps folgt Secretan, obgleich er auch
Kochs Gründe nicht übel findet: er wünscht daß ein»

zig dann, wenn die Gemeindgüter, unter denen er je-
doch die sogenannten Bürgergüter nicht mit begriffen angegriffen werde,
haben will, zu den Gemeindsausgaben nicht genügen, raf widersezt sich Marcaccis

Repartition dieses Ueberflusscs von Bedürfniß

Marcacci mißbilligt ganz den Gang den die
Kommission genommen hat, und fodert, ehe man wen
ter in dieser Berathung gehe, daß erst entschieden
werde ob man den schon bcschloßnen 12. § zurüknehs
men wolle oder nicht. Secretan fodert Tagesords
nmig über diese Ocdnungsmotion, weil noch nie dein
nitis über diesen Paragraph abgestimmt worden sey.
Custor folgt Secretan.

Der Präsident erklärt, daß er in seinem Gewissen
überzeugt sey, baß die Versammlung schon dreimal
den l2. K unter Vorbehalt von der Redaction» näm»
lich einmal in Arau, und zweimal in Luzern, anges
nommen habe, und daß immer unter dem Vorwand
Her Redaction, seiner Erinnerungen ungeachtet, aus
Nachsicht der Versammlung, die Sache selbst wieder

eine Repartition diesis ueversiulsis von
auf alle Gemeindseinwohner gemacht, und natürlicher»
weise den Gemeindsbürgcrn erlaubt werde, ihren An
theil aus ihrem Bürgergut zu entrichten.

Trösch folgt dem Vorschlag der Kommission,
weil er glaubt der 11. § bestimme hinlänglich, was
die sogenannten Hintersassen an die Gemeindsausga-
ben zu zahlen haben.

Weber sieht überall so verschiedene Gemeindgü
ter, daß man unmöglich in Rnksicht aller die gleichen
Verfügungen treffen könne» ohne gegen einige derftl
ben ungerecht zu seyn: einige sind bestimmtes Eigen-
thum, andere hingegen find von der Natur, daß man
nur, laut der Constitution 5 Jahre in der Gemeinde
seßhaft seyn muß, um auch rechtlicher Antheilhaber au
denselben »n werden: in dieser Rükstcht ist Schlumpfs
Antrag sehr zwekmässtg, weil hier eigentlich nur von
denjenigen Gemeindgütern die Rede ist, welche die
Gemeindsbeschwerden laut ihrer Bestimmung zu tra-
gen haben: er untersiüzt endlich den Rapport gegen
Jominis Einwendung.

Ackermann will der allgemeinen Verbrüderung
in Helvetien so wenig Hinderniß in den Weg legen
als möglich ist, daher stimmt er Secretan und Cu

störn bei.

P 0 z ; i erklärt sich Kochs, Webers und Schlumpfs
Meinung zu seyn.

Secretan vertheidigt die Kommisston, indem
er überzeugt ist daß nicht die bloße Redaction, son-

dcrn der Gegenstand selbst der Kommission wieder zu-
gewiesen wurde, und sich hierüber auf den Präsiden-
ten und die ganze Versammlung beruft: uberdem
glaubt er erfodere das Heil des Vaterlandes daß der
12. § durchgestrichen werde, weil er in dem Geist der
alten Verfassungen ist, und wir aber nun den Staat
Nach dex neuen Verfassung organisiren sollen, in der

Antrag, indem
er behauptet, Annahme eines Gesetzes unter Bordes
halt seiner Abfassung, sey so viel als ob man nichts
angenommen hätte. Carra rd erzählt den ganzen
Gang der Berathung über diesen §. und glaubt, ders
selbe sey der Kommission unbedingt zugewiesen wors
den. Man geht zur Tagesordnung über Marcaccis
Ordnungsmvtion und das neue Gutachten! der Coms
mission wird angenommen, und folglich der 12. § des

Rapports ausgestrichen. Ueber Custors Antrag, das
Wort Nicht Bürger, in zugezogne Bürger,
umzuschaffen, geht man nach langen gramatikalischen
Untersuchungen zur Tagesordnung.

Huber sagt, ba nun der 12. §. ausgelassenwers
den soll, so begehre ich, daß, um dem Gesetzesvors
schlag wieder neuen Zusammenhang und allgemeine
Planmäßigkeit zu geben, in dem 11. §. gesagt werde

z, die Nichtbürger sollen zu den Gemeindss
ausgaben beitragen, wann die dazu gestifs
teten Gemeindsgüter nicht hinreichend
sind"; indem die jezige Bestimmung „die dazu
verwandten Gemeindgüter" zu gefahrlichen
Eingriffen in das Eigenthumsrecht veranlagen könnte.
Secretan fodert Tagesordnung, indem der §. n.
schon angenommen ist und also nicht mehr modificirt
werden kann: aber auch ohne dieß würde er diesem

Antrag nicht beistimmen, weil er den übrigen Ves
schlüssen dieses Gesetzes widersprechend ist. Custor
folgt Secretan.

Die Fortsetzung im 177 Stük.



Der schweizerische Republikaner.
Hundert sieben und siebzigstes Stük.

Gesetzg ebun st.

Grosser Rath 8. October.
(Fortsetzung.)

H über beharret auf seinem Antrag, weil sonst

die grösten Ungerechtigkeiten durch diesen §. bewirkt
werden könnten, indem in vielen Gemeinden die Ge-
meindsabgaben aus ganz unverkennbaren Eigenthums-
kassen entrichtet wurden: nebendem aber könnten ohne
diese Redaktionsverbesserung leicht Schul- und Kir-
chenfonds nicht mehr ihrer eigentlichen Bestimmung
überlassen, sondern allenfalls vertheilt werden: sowohl
zur Sicherung des Eigenthums als auch zur Siehe-
rung der wirklichen Gemeindefonds ist also die vor-
geschlagne Redaktionsserbesserung nothwendig. Acker-
mann widersezt sich Hubers Antrag, weil, wenn wir
nun auf die schon beschloßnen §§. zurükkommen woll-
ten, dieser Gesetzesbeschluß nie vollendet würde. Car-
mintran stimmt Hubern aus den von ihm selbst
nachgebrachten Gründen bei. And er werth ist glei-
cher Meinung und will gar noch den rr. K. zurükneh-
men, um die darin enthaltne Bedingung auszulassen,
„daß nur, wenn die Gemeindgüter nicht
hinreichen, die Nichtgemeindsbürger zu
den Gemeindsbeschwerden beitragen sol-
len", weil es ohne diese Auslassung und Umände-
rung bequemer wäre Hintersaß als wirklicher Ge-
meindsbürger zu seyn.

Koch sagt, Hubers Antrag ist durch die Durch-
streichung des 12. §. nothwendig geworden, und nun,
nachdem man einen dreifach bestätigten Beschluß heute
verworfen hat, will man eine durch diese Verwerfung
nothwendig gewordene Modifikation des 11. §. der
Form wegen verwerfen, sollte dieß wohl grundlich
handeln heissen? Hubers Begehren ist um so viel noth-
wendiger, da ja offenbar die jährlichen Beiträge zu
den Gemeindsausgaben ganz willkührlich von der
oder dieser Corporation aus der oder dieser ihr zu-
ständigen Cassa genommen werden konnten, ohne daß
die Gemeindsbedürfnisse selbst je irgend eine rechtliche
Ansprache auf eine solche Cassa machen konnten, wie
es hingegen der Fall würde, wann der il. §. unge-
ändert bliebe.

Graf sagt, was wir eben aufbauten, will man
uns nun schon wieder abbrechen, weil man mit dem
Schluß unzufrieden ist! dieses ist ganz der Fall mit
Anderwerths Antrag: ich stimme Hubers Redaktion
bei. H u ber s Antrag wird angenommen.

Ueber die neue von der Kommission vorgeschlagne
Redaktion des is. K. begehrt Chenaud Ràkweisung

in die Kommission, indem ihm dieser §. eben so we-
nig als der 19. §. gefallt. Weber begehrt, daß m
diesem K. nichts über die Armengüter bestimmt werde,
weil dieselben durchaus nicht in dem gleichen Fall mit
den Gemeindgütern sind und ihr jährlicher Abtrag an
jeden Gemeindsbürger noch viel weniger bestimmt wer-
den kann: er glaubt, überhaupt müsse jede Versügung
über Armengüter vertaget werden.

Anderwert h vertheidigt dagegen den vorge-
schlagnen §. weil nun in keiner Gemeinde mehr irgend
ein helvetischer Bürger, der sich in derselben setzen will,
ausgeschlagen werden kann, und nun bald die Ver-
sorgung der Armen nicht mehr den Gemeinden allein,
sondern der ganzen Republik zufallen werde.
Herzog v. Münster folgt ganz Anderwerths Mei-
nung, weil so gut zweierlei Arten Armengüter als Ge-
mcindsgüter vorhanden sind. Rellstab stimmt We-
bern bei und glaubt, man sollte selbst den 3. §. im
ursprünglichen Gutachten verbessern und das Wort
Armengut darin ausstreichen, weil Armenanstalten nun
in Zukunft in der ganzen Republik allgemein und
nicht mehr jedem einzelnen Dorf eigen seyn sollen.

Sch lumps sagt, wir sind hier wieder einmal
auf einer Kreuzstraße, wo wir nicht recht wissen, wo-
hin wir uns zu wenden haben. Da der jahrliche Nu-
zen aus dem Armeugut, der jedem Bürger zukommt,
nicht bestimmbar ist, so folgt er Rellstab.

Secretan glaubt, freilich werden einstalle Ar-
menanstalten in Helvetien ganz allgemein und gleich-
formig von Seite des Staats'selbst eingerichtet wer-
den und daher dann auch der Staat Anspruchsrecht
aus alle Armengüter erhalten: allein da dieser Zeit-
punkt bei dem gegenwärtigen Organisationszustand
Helvetiens noch fern seyn mochte, so müssen auch un-
terdessen die Armenanstalten noch in Staru quo blei-
ben, und in dieser Rüksicht begehre ich auch unbedingte
Beibehaltung des vorgeschlagnen neuen 13. §.

E sch er glaubt, man sey eigentlich ausser die
Ordnung getretten, indein man den dritten Theil des
heutigen Gutachtens der Commission zu verhaadlen
anfange, ehe über den zweiten Theil desselben etwas
abgeschlossen würde, da doch leicht die Entscheidung
über diesen §. jede weitere Verhandlung, von jenem
überflüssig machen konnte; daher fodert er Berathung
über den zweiten Theil des Gutachtens. Secretan
glaubt, da man nun in dieser Berathung schon so weit
vorgerükt sey, so ware die Verlassung derselben zeit-
raubend; er fod«t also Tagesordnung über Eschers
Ordnungsinorion. Dieser lezte Antrag sowol als der
i8. §. selbst werden angenommen.



Esch er sagt, wenn der Zustand derGemeindgntcr
kleidend und sicher wàre^ ss könnte wcnig gegen den

iy. §. eingewendet werden, weil das Miteigenchiun
an einer bindenden' naaöanderiichcn S'ache meist nur
nach dem Nutzen, den dieselbe abwirft, beurtheilt wird;
äm, B. Repräsentanten, erinnert euch noch, wie
damals, als der Anwag zu Theilung der Geweindgntcr
in unsrer Mitte gemacht wurde, wie allgemein da die
E innre war: sobald die Umstände es erlauben, so

müssen sie dem Gcmeingeist zum Opfer gebracht wer-
den! also müssen wir dieGememdgüter nicht als fort-
dauernd betrachten und folglich auch nicht nach dem
gegenwârriaèn Nutzen beurtheilen, den sie abliefern,
sondern wßt uns dieselben als ein Gut betrachten,
das wahrscheinlich in ein oder zwei Iahren umer seine
Eigenthümer vertheil wird; nun habe ich schon ange-
zeigt daß sehr viele Gemeinden in Helvetien sind,
welche bey beträchtlichen Gemeindsgutern keine jvhrli-
che Nutzung unter, sich vertheilen; in diesen Gemein-
den, was soll laut dem Gutachten der Commission die
Summe seyn, durch die man das Miteigenthum an
dem beträchtlichen Genieindgut erhalten kann? mmial
die jährliche Nutzung; diese ist also izmal o; dies
ist wieder null! Wan nun aber in einem oder einigen
Iahren dieses Gemeindgut vertheilt wird, so zieht der
neue Gemeindsgenoß, für nichts das er beitrug,
so gut seinen Antheil als die ursprünglichen Eigcnthn-
wer, welche daher durch diese neu beigetrettenen Theiler
natürlicher Meise beträchtlich verkürzt werden; ist dies
Gerechtigkeit? ist dies Echu; für das heilige Recht
des Eigenthums der Geckeindgüftr, den wir oft so

feierlich zusicherten? Ich fodere Rükweisimg dieses §.
an die Commission.

Amman» folgt Eschern nnd fodert, dass die siir
den Gemeinde bcitritt zu bezahlende Summe von den
Gemeinden in Verbindung mit den Vcrwaltungskam-
mern, im Verhältniß des Capitals der Gemeindgütev
bestimmt werde.

Pellegrini glaubt, es sey sehr schwierig den

Werth der Gemeindgütcr zu bestimmen, nnd da zweier-
ley Arten von Gemeindgütem sind, so begehrt er, daß
man dem vorgeschlagenen ly. §. welchen er nmerstüjt,
eine Definition der Gememdgnter beifüge.

Custor stimmt Eschern bei, nnd um der von
ihm angezeigten Inkonvenienz auszuweichen, wünscht
ee, daß erst in 5 Jahren dieses allgemeine Einkaufs-
recht in Ausübung gesczt werde, weil bis dann ent-
weder die Theilung statt gehabt hat, oder aber, wenn
die Eemeindsgütcr so lange aushalten, dieselben dann
auch noch fortdarren werden; er begehrt Zurükwei-
sung an die Commission.

(Die Fortsetzung im 178. Stük.)

Das VollMttNstsdirektorium der helvetischen
einen und uucheilharen Republik an den

grossen IlM. des geseMbenoeu Corps. '

D nrger Hcsezgeb er!
Die Unterdrückung jenes Aufruhrs, dessen Am

Hänger auf verschiedene Art den Feinden der Freiheit
in ihren Zluschlägen dienten, brachte die Uebclgcsmi!-
ten im Innern, die AnHanger der alten Verfassung,
zur Verzweiflung, und vereitelte die Hoffnungen der-

jenigen, welche die helvetische Republik umstürzen,
und ihren Bsden nach seiner Verheerung ver.heilm
wollten.

Wenn aber schon die Republik über alle diese

Feinde gesieget hat, so ist sie dessen ungeacht, noch

nicht allen Gefahren entgangen, andere Proben sind

ihr vorbereitet, vielleicht um die Energie, den Muth
und die Vaterlandsliebe ihrer Söhne rege zu machen.

Der Augenbltk riikr heran, wo die Freunde der

Freiheit, dis Vertheidiger der Menscheurechte zum

leztenmale werden ausger fen werben, sich mit Kraft

zu zeigen ; Bürger Repräsentanten! man muß sich auf

dieses grosse Ereignis; gefaßt halten. Nochwendig
muß die helvetische Republik eine solche kraftvolle

Stellung gewinnen, daß ihre innern nnd aussen!

Feinde, dem Vorhaben dieselbe zu verwirren, entsagen

müssen. Es sey genug, Bürger Repräsentanten, euch

zu sagen, daß die innere Eiurirl-tnng aller Theile der

Regierung dergestalt wervellstmidiget werden mutz,
daß darin lein leerer Raum übrig bleibt. Das Heil
des Vaterlands gebietet es erni bafr; die Begeben-

Heiken, die sich drangen, und mit jedem Tage drehen-

der werden, gestatten keinen Verzug. Ohne Zwessei

ist es eine sehr schwere Arbeit, unsere nur noch .must

entworfene Verfassung in einer kurzen Zeit zu vervch-

ständigen; aber, dieses Werk geht nicht über uustre

Kräfte und übersteigt unsere Hilfsquellen ch-bt; uns

indem die Anf-chr der Gefahr, verbunden mit der ve«
des Vaterlandes und der Unabhängigkeit, uniereEutt-

gie erheben, werden wir zu der Vollendung pesttlvm
gelangen, sobald wir in Bereinigung unserer graste
übereinstimmend daran arbeiten, den Zeitpunkt oa

Beendigung dieser Organisation zu beschleunigen.

Ihr werdet ohne Zwe'chl wahrnehmen, Burg

Geftzgeber, daß dringende Uinstande einen zastemM
Entscheid der wichtigen Frage wegen des cheyme»

und, der Feudalrechten erheischen.
Unal cklichcr Weift wurde die Aufmerssamkcu ve

Volkes auf diese beiden Gegeiisiande geleicec, ehem

Wegrocisnng genug erlangen und siw Hisssnnw.l g -

äug verschaffen konnte, um alle Mißbrauche uvch

schaffen, ohne das geheiligte Ligenchnuisrecht zu

Diese Betrachtungen habe» euch, B»rg<r Gssch

gebe?, vielleicht verautaffct, euer» Aassprury »>-

schiebe»; die chhcduld des Nés aber ist
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